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1. Problemaufriss und Fragestellung  

Diversity Management (im Folgenden DiM) ist ein aus den USA stammendes Personal- und 

Organisationsentwicklungskonzept, welches darauf abzielt, die Vielfalt (diversity) in der Zu-

sammensetzung der MitarbeiterInnenschaft hinsichtlich Alter, Geschlecht, Hautfarbe, ethi-

scher und/oder kultureller Herkunft, physischer Fähigkeiten, Religion, sexueller Orientierung, 

Weltanschauung etc.1 nicht als Störfaktor, sondern in mehrerer Hinsicht als Vorteil wertzu-

schätzen, zu fördern und optimal für die jeweiligen Ziele der Organisation (dies können  

öffentliche Verwaltungen, Non-Profit-Einrichtungen oder Nichtregierungsorganisationen oder 

auch Wirtschaftunternehmen sein) zu nutzen. Hierzu bedarf es im Regelfall eines langfristig 

und komplex angelegten Organisationsentwicklungsprozesses, der dazu führen soll, dass 

strukturelle und vorurteilsbedingte Diskriminierungen, Benachteiligungen und Hierarchisie-

rungen auf Grund von individuellen Eigenschaften und Merkmalen in der Organisation abge-

baut bzw. beseitigt werden.  

Der konstruktive und produktive Umgang mit personeller Vielfalt - das Diversity Manage-

ment - wird derzeit in erster Linie von transnational agierenden Wirtschaftsunternehmen, vor 

allem von solchen mit Stammsitz in den USA, praktiziert (z.B. Rhodes 1999: 22 f.). Dieser 

Ansatz und die mit ihm verbunden Verfahren und Methoden zur Organisationsentwicklung 

werden in mehreren Ländern aber auch von einer Reihe von öffentlichen Stadtverwaltungen 

sowie Einrichtungen im Non-Profit-Bereich und Nichtregierungsorganisationen aufgegriffen 

und umgesetzt.  

In Deutschland hat die Auseinandersetzung mit den Implikationen und Ansätzen des DiM 

begonnen, jedoch ist bislang die Resonanz sowohl in der Wirtschaft als auch in der Verwal-

tung noch gering (z.B. Sepehri/Wagner 2000: 51 und Sepehri 2002: 205 ff.).  

Angesichts dieses Faktums stellt sich die Frage, wie und unter welchen gesellschaftlichen und 

politischen Rahmenbedingungen sich das DiM-Konzept in den USA entwickelt hat und wel-

che Schlussfolgerungen sich für den Bereich der EU und insbesondere für Deutschland daraus 

ableiten lassen. 

Vor dem Hintergrund der seit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages1999 bestehenden 

Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten zu einer aktiven Gleichstellungspolitik in Form von 

                                                 
1 Eine allgemeingültige, standardisierte Festlegung der Aspekte von diversity, die in einen solchen Organi-
sationsentwicklungsprozess miteinbezogen werden sollten, ist nicht möglich (Sepehri 2002: 124). Dies ist viel-
mehr abhängig von der Zielsetzung und der konkreten Situation der betreffenden Organisation.  
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Gender Mainstreaming und der damit verbundenen Fokussierung auf den Abbau der Un-

gleichbehandlung auf Grund des Geschlechts (Art. 2, Art. 3 Abs. 2 und Art. 13 EGV2) ist  

darüber hinaus zu fragen, welchen Stellenwert der Aspekt Gender im Kontext des DiM hat3 

und welche Möglichkeiten es gibt, im Prozess des Gender Mainstreaming weitere Diversity-

Aspekte stärker als bisher zu betonen und das Bewusstsein über die Diversität von Gender zu 

befördern.   

Die vorliegende Arbeit beschreibt zunächst die US-amerikanischen Wurzeln des DiM-

Konzepts, soweit sie sich aus den verwendeten Quellen erschließen (Punkt 2.). Danach wer-

den die verschiedenen Ansätze innerhalb des heute praktizierten DiM skizziert und die jewei-

ligen Definitionen von Diversität, deren Implikationen und Folgen im Prozess der praktischen 

Umsetzung dargestellt (Punkt 3.). Abschließend werden Forschungsfragen formuliert, deren 

Beantwortung im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war (Punkt 4.).  

 

2. Die Ursprünge des DiM-Konzepts 

In der Literatur zu DiM lassen sich zwei Begründungsstränge für die praktische Umsetzung 

dieses Konzepts ausmachen:  

Zum einen wird auf die Human Rights-Bewegung in den USA Bezug genommen und auf die 

Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts und danach entstandenen gesetzlich fixierten und 

mit finanziell bedeutsamen Sanktionen versehenen Diskriminierungsverbote hingewiesen, die 

einen diskriminierungsfreien Umgang mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschied-

lichen Eigenschaften oder Merkmalen erzwingen und zugleich als ethisch geboten kenn-

zeichnen.  

Zum anderen wird - etwa seit Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts - die Not-

wendigkeit eines produktiven Umgangs mit Vielfalt mit prognostizierten Veränderungen auf 

dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit einer 

bestmöglichen Ressourcennutzung begründet. DiM als Managementkonzept für Wirtschafts-

unternehmen wurde erstmals Ende der 80er Jahre (z.B. Göbel 2003: 116) bzw. Anfang der 

90er Jahre (z.B. Döge 2004, S.12) des vergangenen Jahrhunderts in den USA diskutiert. In 
                                                 
2 http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/treaties/dat/C_2002325DE.003301.html (letzter Zugriff 28.08.06) 
3 Diese Frage ist auch deshalb von Interesse, da vereinzelt behauptet wird, das Konzept des Gender Mainstrea-
ming sei im Rahmen des DiM entstanden (z.B. Schunter-Kleemann 2002:128) oder sei Teil des „dem neolibera-
len Wirtschaftstrend“ dienenden „Gender- und Diversitätsmanagement“ (Bendl 2004: 44).  
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diesem Zeitraum sind die ersten grundlegenden und bis heute immer wieder zitierten Beiträge 

zu diesem Thema in den USA veröffentlicht worden - so z.B. Johnston (1987), Thomas, R.R. 

(1991), Loden/Rosener (1991), Cox Jr. (1993). . 

Ein unmittelbarer kausale r Zusammenhang zwischen den beiden skizzierten Zugängen zu 

DiM ist unwahrscheinlich, da sich beide Zugänge hinsichtlich ihres Verständnisses von Di-

versity sowie bzgl. der Motivation, der Begründung und der Erfolgskriterien deutlich vonein-

ander unterscheiden. Zudem geht DiM über die gesetzlich fixierten Diskriminierungsverbote 

und Fördermaßnahmen weit hinaus und ist insoweit nicht gesetzlich geboten. Allerdings ist zu 

vermuten, dass die in den USA in den 60er Jahren eingeführten Antidiskriminierungsmaßna-

men wesentlich zu einem gesellschaftlichen Klima beigetragen haben, in dem die Implikatio-

nen des utilitaristischen Zugangs (Nutzung des Humankapitals unabhängig von Geschlecht, 

Alter, sexueller Orientierung, ethischer Herkunft, kulturellem und sub-kulturellem Hinter-

grund, physischer Befähigung etc.) weitaus leichter an Akzeptanz gewinnen konnten als das 

beispielsweise in Europa und insbesondere in Deutschland der Fall ist, wo es eine vergleich-

bar konsequente und breit angelegte Antidiskriminierungspolitik bislang nicht gegeben hat.  

Zuweilen wird in der deutschsprachigen Literatur ein Zusammenhang zwischen DiM und 

„Bio-Diversität“ hergestellt (Sellach 2003: 40; GM-CONSULT 2005: 8). Der Begriff Bio-

Diversität ist 1985 in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt worden4, war also bereits 

vor dem Auftauchen von DiM als Managementkonzept präsent, und könnte somit - nicht zu-

letzt auf Grund seiner Komplexität - durchaus als Impulsgeber für die Bezeichnung des Um-

gangs mit personaler Vielfalt gedient haben. Belegen lässt sich das anhand der hier verwende-

ten Quellen jedoch nicht.  

Im Folgenden sollen die beiden Begründungsstränge für die Realisierung von DiM genauer 

betrachtet werden.  

 

                                                 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A4t (letzter Zugriff 28.08.06). „Biodiversität“ umfasst nicht nur 
Artenvielfalt, sondern darüber hinaus auch die genetische Vielfalt und die Vielfalt der Lebensräume. 
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2.1. Gerechtigkeitsorientierte Begründungen: Gleichberechtigung und Gleichstellung durch 

Diskrimierungsverbote und Fördermaßnahmen  

Diejenige Richtung innerhalb der DiM-Debatte, die den wertschätzenden Umgang mit Vie l-

falt und Verschiedenheit mit dem Streben nach Gerechtigkeit und Fairness begründet, bezieht 

sich positiv auf die Human Rights-Bewegung, die in den USA in den 50er Jahren mit dem 

Kampf der Bürgerrechtsbewegung der Afro-AmerikanerInnen gegen Rassismus, Diskriminie-

rung und für Chancengleichheit begann.  

Die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen Bevölkerung der USA thematisierte als erste  

öffentlich die Existenz und die Mechanismen von Diskriminierung und deckte den Wider-

spruch auf zwischen der Realität und der in den USA mental tief verankerten Überzeugung, 

es herrschten Freiheit, Gleichheit und Fairness. Auf Grund der offensichtlichen Kollision mit 

den Grundwerten und -postulaten der US-Gesellschaft erfuhr die Bürgerrechtsbewegung eine 

weitreichende öffentliche Unterstützung (Lindecke 1995: 51 f.). Dies trug wesentlich zum 

Erfolg der Bürgerrechtsbewegungen bei.  

In den späten 60er und 70er Jahren kamen die Schwulenbewegung (vergl. z.B. Marcus 1993), 

die Frauenbewegung und eine Reihe von weiteren Interessengruppen hinzu (Lindecke 1995: 

48). 

Die Bürgerrechtsbewegung erzwang eine radikale Wende in der US-Politik (Lindecke 1995: 

52). Ein erster Erfolg war der 1957 verabschiedete Civil Rights Act, der in erster Linie gegen 

rassistisch motivierte Diskriminierungen bei der Ausübung des Wahlrechts gerichtet war. In 

diesem Zusammenhang wurde eine Bundesbehörde (Civil Rights Commission) geschaffen, die 

in Fällen der Benachteiligung wegen der Hautfarbe, der „Rasse“5, Religion oder nationalen 

Herkunft Ermittlungen anzustellen hatte (Lindecke 1995: 51).   

                                                 
5 Da Race mit dem im Deutschen genetisch definierten Begriff Rasse nicht übersetzbar ist, jedoch kein anderes 
Wort zur Verfügung steht, setze ich das deutsche Wort in Anführungszeichen. Race wird im US-amerikanischen 
Sprachgebrauch habituell begriffen und steht sowohl für den regionalen und ethnisch-kulturellen Ursprung eines 
Menschen - s. z.B.: http://quickfacts.census.gov/qfd/meta/long_68172.htm (letzter Zugriff 25.08.06) - als auch 
für andere Formen von Gemeinschaften. Siehe hierzu z.B. Webster´s Third New International Dictionary (zitiert 
nach: http://www.h-ref.de/tricks/rasse/rasse.php (letzter Zugriff 26.08.06)):  
7race /"/ n -s [MF, generation, family, fr. It razza ] 
2 a: the descendants of a common ancestor: a family, tribe, people, or nation belonging to the same stock <the 
impoverished scion of a noble ~> 
  b: a class or kind of individuals with common characteristics, interests, appearance, or habits as if derived from 
a common ancestor <the ~ of doctors> <the whole ~ of mankind> <the Anglo-Saxon ~> <the Jewish ~>;. 
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In den Folgejahren wurden sanktionsbewehrte Diskriminierungsverbote erlassen und Förder-

maßnahmen für bis dahin benachteiligte Bevölkerungsgruppen verfügt. Der moralische An-

spruch auf Abwesenheit von Diskriminierung, auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit 

erhielt damit einen gesetzlichen Status und war einklagbar.  

In den 60er Jahren sind drei zentrale Regelwerke in Kraft getreten, die auf eine Gleichstellung 

im Bereich der Erwerbsarbeit abzielen (Lindecke 1995: 25): 

• 1963 der Equal Pay Act - dieser verbietet eine unterschiedliche Entlohnung von Männern 

und Frauen bei gleicher Arbeit  

• 1964 der Civil Rights Act6, der 1972 ergänzt wurde - dieser verbietet in Title VII: Equal 

Employment Opportunity die Diskriminierung bei der Begründung von Beschäftigungs-

verhältnissen auf Grund von „Rasse“, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft oder Ge-

schlecht 7; 

• 1965 die Executive Order8 11246 und 1967 die Executive Order 11375 - diese verlangen 

von Unternehmen und Institutionen, die sich um Regierungsauf- oder -verträge bewerben, 

die Aufnahme einer Antidiskriminierungsklausel in den Vertrag, die sowohl ein Verbot 

diskriminierender Geschäftspraktiken als auch die Verpflichtung zu Maßnahmen zur För-

derung der Chancengleichheit enthält.  

Die Diskriminierungsverbote firmieren in den USA unter dem Begriff Equal Employment 

Opportunity. Durch die Abwesenheit von Diskriminierung soll Chancengleichheit in Bezug 

auf Anstellungsverhältnisse erreicht werden (Lindecke 1995: 18). Die auf Grund der Exe-

cutive Orders getroffenen Fördermaßnahmen zu Gunsten bislang benachteiligter Gruppen 

werden unter der Bezeichnung Affirmative Action zusammengefasst (Lindecke 1995: 25). Die 

Kombination aus beiden Aspekten gekennzeichnet - in Verbindung mit wirksamen Sanktio 

                                                 
6 http://usinfo.state.gov/usa/infousa/laws/majorlaw/civilr19.htm (letzter Zugriff 30.08.06) 
7 im Original: „sex“. 
8 Executive Orders sind Erlasse des Präsidenten der USA, die im Rahmen des präsidialen Ermessensspielraums 
Auslegungen oder Durchführungsbestimmungen zu bestehenden Gesetzen beinhalten und für die entsprechenden 
Verwaltungsebenen bindend sind. Näheres hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Executive_Order (letzter Zugriff 
26.08.06) 
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nen9 für Verletzungen des Diskriminierungsverbots - die US-amerikanische Doppelstrategie 

bei der Bekämpfung von Diskriminierung.  

Die Antidiskriminierungspolitik ist in den USA im Laufe der folgenden Jahre schrittweise 

ausgebaut worden. Weitere gesetzliche Bestimmungen kamen hinzu (Cox Jr. 1993: 12): 

• 1967 der Age Discrimination Act  

• 1978 der Pregnancy Discrimination Act  

• 1990 der American with Disabilities Act  

Außerdem existiert noch seit  

• 1991 der Civil Rights Act - dieser vergrößert die Reichweite der früheren Civil Rights Acts 

und erweitert die Möglichkeiten, gerichtlich Entschädigungszahlungen wegen erlittener Dis-

kriminierung einzuklagen (Lindecke 1995: 172 ff.).  

Bemerkenswert ist, dass im Unterschied zur Antidiskriminierungspolitik innerhalb der Euro-

päischen Union das Geschlecht in den US-amerikanischen Antidiskriminierungsregelungen 

keine hervorgehobene Rolle spielt und die erfassten Merkmale gleichrangig nebeneinander 

stehen. Für die vereinzelt im deutschsprachigen Raum aufgestellte Behauptung (s. Fußnote 3), 

Gender Mainstreaming sei in unmittelbarem Zusammenhang mit DiM entstanden, lassen sich 

im Rahmen des sich auf gleichstellungspolitische Wurzeln berufenden DiM keine Belege fin-

den. 

In der Literatur zu DiM werden die gesetzlich fixierten Diskriminierungsverbote in den USA 

oft explizit als Impuls für Diversity Management genannt: „Certain aspects of managing di-

versity are necessary, or at least strongly advised, as a matter of law” (Cox Jr. 1993: 12 f.). 

Viele Unternehmen und Institutionen haben bereits in den späten 60er Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts auf die genannten Antidiskriminierungsvorschriften reagiert und mit Affir-

mative Action Initiativen begonnen (Cox Jr. 1993: 13).  

                                                 
9 Im US-amerikanischen Rechtssystem wird in den meisten Bundesstaaten dem Prinzip der Genera lprävention 
ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das Strafmaß richtet sich dann weniger nach dem den KlägerInnen tatsächlich 
entstandenen Schaden, sondern es soll das sozialschädliche Verhalten des Schädigers ahnden und ihn von der 
Fortsetzung seines verwerflichen Tuns abhalten (Steppan 1999: 29 und Mörsdorf-Schulte 1999: 60 ff.). Die 
Strafen für Verletzungen des Diskriminierungsverbots sind daher im Regelfall sehr hoch.  
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DiM geht jedoch in seinem Anspruch und seiner Komplexität weit über den gesetzlich vorge-

schriebenen Rahmen hinaus. Allerdings bestehen zwischen den Regelungen zum Schutz vor 

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt in den USA und dem DiM-Ansatz Zusammenhänge:  

- DiM ging zunächst von den gleichen Merkmalen aus, die auch im US-amerikanischen 

Antidiskriminierungsrecht als Kriterien genutzt werden und ergänzt sie (z.B. um das der 

sexuellen Orientierung oder später um solche, die nicht an Gruppenzuschreibungen ge-

bunden sind), 

- DiM wird - zumindest in den USA - in einem Klima realisiert, in welchem ein Bewusst-

sein darüber besteht, dass eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung als illegitim anzuse-

hen ist (zumindest soweit es die in den Antidiskriminierungsregelungen genannten Eigen-

schaften und Merkmale betrifft), 

- DiM kann an das Gerechtigkeitsparadigma anknüpfen, welches den Forderungen der Hu-

man Rights-Bewegung zugrunde liegt und so zusätzliche Legitimität beansprucht.  

Heute ist insbesondere das Gerechtigkeitsparadigma Grundlage und Motivation für die An-

wendung von DiM in öffentlichen Verwaltungen, im Non-Profit-Bereich und in Nichtregie-

rungsorganisationen - nicht nur in den USA.  

 

Zusammenfassung: 

DiM in Verwaltungen, im Non-Profit-Bereich oder bei Nichtregierungsorganisationen wird 

im Regelfall mit dem Gerechtigkeitsparadigma begründet und bezieht sich oft explizit auf die 

US-amerikanische Human Rights-Bewegung.  

Der politische Druck durch die Bürgerrechtsbewegungen in den USA hat entscheidend dazu 

beigetragen, dass etwa ab Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts für den Bereich 

des Arbeitsmarktes in mehreren Schritten wirksame Antidiskriminierungsregelungen entwi-

ckelt wurden. Diese sollen sicherstellen, dass niemand wegen seiner Hautfarbe, seiner  

„Rasse“, seiner ethischen oder kulturellen Herkunft, seiner Religion, seines Geschlechts, sei-

ner Behinderung oder wegen seines Alters bei der Begründung von Beschäftigungsverhältnis-

sen diskriminiert oder benachteiligt wird. Die genannten Merkmale stehen gleichrangig ne-
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beneinander; das Geschlecht spielt im Unterschied zur Antidiskriminierungspolitik in Europa 

keine hervorgehobene Rolle.  

Die US-amerikanischen Regelungen zum Schutz vor Diskriminierungen bestehen aus einer 

Kombination von gesetzlich fixierten und sanktionsbewehrten Diskriminierungsverboten und 

einem System von kompensatorisch angelegten Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleichen 

zugunsten bisher benachteiligter Gruppen. Die Härte der Sanktionen, mit denen Verletzungen 

der Diskriminierungsverbote geahndet werden, trägt wesentlich zur Wirksamkeit der Antidis-

kriminierungsmaßnahmen bei. Dies ist in der großen Bedeutung der Generalprävention inner-

halb des US-amerikanischen Rechts begründet, die auf die abschreckende Wirkung hoher 

Strafen setzt.  

Die Antidiskriminierungsmaßnahmen haben in den USA - ungeachtet ihrer durchaus begrenz-

ten Reichweite (Lindecke 1995: 247 ff.) - ein Klima geschaffen, in dem Überlegungen zu 

einem konstruktiven Umgang mit Vielfalt als Weiterentwicklung dieser erscheinen und inso-

fern mit weit größerer Akzeptanz rechnen können, als das in Ländern der Fall ist, in denen es 

keine ähnlich umfassenden Strategien und Maßnahmen gegen Diskriminierung gegeben hat.  

 

2.2. Utilitaristischer Zugang: Verbesserung der Unternehmensperformance durch Organisati-

onsentwicklung  

Der einzige Zweck unternehmerischen Handelns ist die Erwirtschaftung von Profit; von daher 

sind Unternehmen daran interessiert, sich im Markt zu behaupten, nach Möglichkeit ihre Posi-

tion zu verbessern oder neue Märkte zu erschließen. Vor diesem Hintergrund ist die Erhaltung 

oder Steigerung der Performance eines Unternehmens, welche bestimmt wird zum einen 

durch die Leistungsfähigkeit der Belegschaft, ihrem Engagement, ihrer Kreativität, ihrer Pro-

blemlösungskompetenz und zum anderen durch die Fähigkeit der Organisation als solcher 

effektiv und adäquat auf die Herausforderungen sowohl der Märkte als auch ihrer eigenen 

Entwicklung zu reagieren, eine dauerhafte Aufgabe.  

Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden in den USA Prognosen zu den bis 

zur Jahrtausendwende bevorstehenden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sowie zu bevor-

stehenden Veränderungen in der Struktur der US-Ökonomie veröffentlicht (Johnston/Packer 

1987 und Johnston 1991). Zum einen würde um die Jahrtausendwende der Anteil der bisheri-

gen Kerngruppe der weißen, hochqualifizierten Amerikaner mittleren Alters weniger als 30% 
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aller Beschäftigten sinken und zunehmend ältere Menschen, Frauen sowie Angehörige ethni-

sche Minderheiten Erwerbsarbeit nachfragen. Bereits 1990 hätten Nichtweiße 45% der Netto-

Zunahme an Arbeitskräften ausgemacht; etwa zwei Drittel davon seien Frauen gewesen. Für 

das Jahr 2000 wurde außerdem errechnet, dass in den USA eine Mehrheit der Kinder an öf-

fentlichen Schulen nichtweißer Herkunft sein wird (Cox Jr. 1993: 3). Die Diversität auf dem 

Arbeitsmarkt würde also - so die Prognose - zunehmen, vor allem hinsichtlich Geschlecht, 

„Rasse“ und Nationalität. Zum anderen würden der Dienstleistungsbereich an Bedeutung ge-

winnen und die Anforderungen an Bildung und Ausbildung zunehmen. 

Die MitarbeiterInnenschaft transnational agierender Unternehmen war schon von jeher durch 

ethnische, kulturelle und sub-kulturelle Vielfalt gekennzeichnet. Jedoch kann im Zusammen-

hang mit Globalisierungsprozessen und der damit verbundenen Migration von Arbeitsplatzsu-

chenden generell davon ausgegangen werden, dass die Diversität von Belegschaften zuneh-

men wird. Um im internationalen Wettbewerb Erfolg zu haben, sind die Unternehmen zu ei-

ner rigorosen Bestenauswahl bei ihren MitarbeiterInnen gezwungen. Der Kampf um die sog. 

high potentials erfordert einen proaktiven Umgang mit Diversität.  

Auch die Diversität der KundInnen und GeschäftspartnerInnen nimmt zu - nicht nur auf den 

internationalen Märkten, sondern auch im lokalen Rahmen, hier als Folge von Individualisie-

rungsprozessen (vergl. z.B. Junge 2002). Je größer die Vielfalt der Kundschaft, desto unter-

schiedlicher sind auch die Anforderungen, die an das Produktangebot gestellt werden. Indivi-

dualisierung einerseits und das sich verbreitende Wissen um die zerstörerischen Wirkungen 

rein profitorientierten Wirtschaftshandelns andererseits führt u.a. auch dazu, dass eine zuneh-

mende Zahl von MitarbeiterInnen, KonsumentInnen und GeschäftspartnerInnen ethisch be-

gründete Erwartungen an die Unternehmen und ihre Handlungsweisen richtet.  

Diversity Management war und ist die Antwort auf diese Situation - jetzt als strikt ressour-

cenorientiertes Personal- und Organisationsentwicklungskonzept mit ausschließlich utilitaris-

tischem Hintergrund. Einer legitimierenden Bezugnahme auf den Gerechtigkeitsdiskurs be-

darf diese zweite Argumentationslinie zugunsten der Anwendung von DiM nicht.  

In den Veröffentlichungen US-amerikanischen Ursprungs wird zwar des Öfteren DiM in ei-

nen direkten Zusammenhang mit der gesetzlichen Fixierung von Bürgerrechten in den USA 

gestellt und dieser Ansatz als konsequenten Entwicklungsschritt hin zu mehr Gleichheit defi-

niert (z.B. Caines 2003: 256), jedoch sind die ökonomischen Gründe für DiM - nicht nur auf 

dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt - so zwingend, dass angenommen werden kann, dass 

sich die utilitaristische Richtung des DiM auch ohne die Existenz der Gleichbehandlungsvor-
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schriften entwickelt hätte. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, wird jedoch die durch die 

Existenz dieser Regelungen bestärkte und perpetuierte Grundannahme US-amerikanischen 

Denkens, Chancengleichheit und Fairness seien eine Tatsache, wesentlich dazu beigetragen 

haben, dass sich DiM - zumindest in USA - großer Akzeptanz erfreut.  

In der nicht aus den USA stammenden betriebswirtschaftlich orientierten Management-

Literatur wird in der Regel weder auf moralische Überlegungen Bezug genommen, noch wer-

den die Ursprünge des Diversity Management-Konzepts genannt (z.B. Becker 2006: 5 ff.) 

sondern es wird schlicht konstatiert, dass DiM Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahr-

hunderts in den USA entstanden sei (z.B. Aretz 2006: 52). Ein Grund dafür, Diversity Mana-

gement als Produkt eigener Erkenntnis oder eigener unternehmerischer Strategie darzustellen 

und die Ursprünge bzw. die äußeren durch Antidiskriminierungspolitik gesetzten Impulse 

nicht zu erwähnen, kann auch darin liegen, dass es unter Marketinggesichtspunkten ungünstig 

ist, einräumen zu müssen, dass - wie in den USA geschehen - das Unternehmen durch den 

Gesetzgeber zu Maßnahmen gezwungen werden, um Diskriminierungen und Benachteiligun-

gen auf Grund bestimmter Merkmale oder Eigenschaften zu verhindern und sie dann im Pro-

zess der Umsetzung dieser Maßnahmen feststellen, dass dieses Tun zu ihrem eigenen Vorteil 

ist. Dies kann auch als Hinweis auf blinde Flecken bzw. Ignoranz in der Personalpolitik oder 

im Umgang des Unternehmens mit KundInnen oder GeschäftspartnerInnen interpretiert wer-

den. Zweifel an der unternehmerischen Kompetenz wären die Folge.  

Allerdings werden Elemente der Gerechtigkeitsrhetorik („Fairness“, „Chancengleichheit“, 

social justice etc.) sowie soziale Projekte als Bestandteil der Corporate Social Responsibili-

ty10. (s. z.B. Ramge 2005), genutzt, um das rein ökonomische Kalkül hinter einem positiven 

Image zu verbergen oder auch um einen Werbeeffekt zu erzielen (Beispiele hierfür sind die 

öffentlichen Darstellungen des sozialen oder umweltbezogenen Engagements des Bananen-

herstellers Chiquita, der Bierbrauerei Krombacher oder des Softwareherstellers Microsoft).  

Ethische Aspekte spielen im Bereich der Wirtschaft allerdings - auch wenn dies selten ausge-

sprochen wird - nur dann eine Rolle, wenn ihre Berücksichtigung sich für das Unternehmen 

vorteilhaft auswirkt (vergl. auch Aretz 2006: 65), z.B. wenn sich dadurch das Image des Un 

                                                 
10 Corporate Social Responsibility (CSR) bezeichnet ein langfristig angelegtes soziales oder ökologisches Enga-
gement eines Unternehmens, welches über gesetzliche Vorgaben deutlich hinausgeht. CSR zielt auf eine nach-
haltige Neuausrichtung der Unternehmensführung, -kultur und -struktur (Ramge 2005).  
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ternehmens verbessert, ansonsten ist gemeinwohlorientiertes Handeln von Firmen11 nur dann 

zu erwarten, wenn die Rechtslage dieses erzwingt (vergl. z.B. Steppan 1999). Ethisches Wirt-

schaftshandeln ist deshalb allenfalls Nebeneffekt, nicht aber Ziel unternehmerischer Tätig-

keit.12 

Ein weiterer und durchaus nachvollziehbarer Grund, im Rahmen von DiM nicht auf die US-

amerikanischen Antidiskriminierungsregelungen und die durch sie gesetzten Impulse zu ver-

weisen, mag darin liegen, dass DiM im Bereich der Wirtschaft weit über Equal Employment 

Opportunity und Affirmative Action hinausgehen kann und in seinen Prämissen, Verfahren 

und Strategien bei seiner Umsetzung komplexer angelegt ist als jene.  

DiM kann auf verschiedene Weise umgesetzt werden - je nachdem was man unter Diversity 

und den Umgang damit versteht. Entscheidend ist, ob lediglich an der Diversity-Kompetenz 

des Personals gearbeitet wird oder ob zusätzlich ein Organisationsentwicklungsprozess inklu-

diert ist. Man kann hier drei Ansätze unterscheiden (Thomas/Ely 1996: 2 ff.): 

• discrimination-and-fairness paradigm  (praktiziert von den meisten Unternehmen) 

Ziel ist die Gleichbehandlung aller, allerdings im Rahmen der herrschenden Unterneh-

menskultur. Es werden Beschäftigungsquoten für Frauen und/oder Angehörige von ethi-

schen oder kulturellen Minoritäten festgelegt, ein von political correctness geprägter Um-

gang angestrebt und spezielle Förderprogramme (z.B. für Frauen oder für Angehörige von 

Minderheitengruppen) aufgelegt. Die Erfolgsmessung erfolgt an Hand der Erfüllung der - 

numerischen - Zielvorgaben. Dieser Ansatz ist insofern sehr nahe bei Equal Employment 

Opportunity und Affirmative Action.  

Positiv an diesem Ansatz ist, dass er zumindest die Repräsentanz von Frauen und Angehö-

rigen von ethnischen oder kulturellen Minoritäten gewährleistet und die Belegschaft viel-

fältiger wird. Negativ ist jedoch, dass die Angehörigen der Zielgruppen nicht wirklich in 

das Unternehmen integriert sind. Die Folgen sind eine „gläserne Decke“ und ein durch die 

herrschende Kultur gesetzter Assimilierungsdruck. Die Vielfalt wird unsichtbar gemacht 

                                                 
11 Unter Demokratieaspekten ist es aus meiner Sicht generell nicht wünschenswert, dass Unternehmen Einfluss 
auf die Gestaltung von Gesellschaft nehmen. Zum einen sind sie dazu nicht demokratisch legitimiert und zum 
anderen sind sie ausschließlich den eigenen - unternehmerischen - Interessen verpflichtet und von daher sind die 
Intentionen ihrer Interventionen grundsätzlich immer eigennützig und nicht gemeinwohlorientiert (Beispiel 
Schul- oder Sportsponsoring). Um sicherzustellen, dass Unternehmen nur insoweit im öffentlichen Raum agie-
ren, wie es dem Gemeinwohl dienlich ist, bedarf es gesetzlicher und zivilgesellschaftlicher Rahmensetzungen.   
12 Vereinzelte Ausnahmen mag es geben (z.B. Biobauern und -bäuerinnen); die unternehmerische Aktivität wird 
dann Mittel zum Zweck der Durchsetzung eines höheren Ziels. Sie sind jedoch gesamtwirtschaftlich irrelevant 
und bei großen, international agierenden Firmen nicht mehr zu finden. 
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und nicht produktiv genutzt. Das Unternehmen hat sich nicht verändert und ist nicht offen 

gegenüber neuen Sicht- und Denkweisen.  

• access-and-legitimacy paradigm 

Ziel dieses Ansatzes ist es, die Vielfalt der Kundschaft und GeschäftspartnerInnen durch 

die Vielfalt der eigenen Belegschaft abzubilden, um so den Zugang zum Markt zu sichern. 

Die Zugehörigkeit zu einer Minderheiten- oder einer auf andere Weise definierten Ident i-

tätsgruppe wird funktionalisiert. Die Folgen sind stereotypisierende Erwartungen und eine 

Abhängigkeit der Beschäftigten von der Zusammensetzung des Marktes, in das Unter-

nehmen gerade agiert. Angehörigen der gefragten Gruppen gelingt so in stärkerem Maße 

der berufliche Aufstieg, als dass bei Unternehmen der Fall ist, die sich nicht mit DiM be-

fassen. Allerdings können Beschäftigte der gefragten Gruppen ihre außerhalb des Stereo-

typs liegenden Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht einbringen. Das Unter-

nehmen berücksichtigt insofern nicht, auf welche Weise und in welchem Maße die Mitar-

beit von Frauen und von Angehörigen ethnischer oder kulturell definierter Minderheiten 

Einfluss auf die Arbeitsgestaltung und -ergebnisse hat.  

• learning-and-effectiveness paradigm (praktiziert von den wenigsten Unternehmen) 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist, dass der kulturelle Hintergrund oder die identitäre 

Selbstdefinition der MitarbeiterInnen Einfluss auf ihre Arbeit haben. Ziel ist es, die Per-

spektive der Beschäftigten in die Unternehmenskultur einfließen zu lassen und diese da-

durch zu verändern. Das erlaubt es, die Aufgabenstellungen, Sichtweisen, Strategien, Ge-

schäftspraktiken etc., mit denen das Unternehmen befasst ist, zu hinterfragen und ggf. neu 

zu denken. Die MitarbeiterInnen werden als Individuen gesehen, die ihre jeweiligen sozia-

len und kulturellen Bezüge einbringen können13. Der Ansatz zielt insofern auf ein ganz-

heitliches organisationales Lernen und darauf, aus einer monokulturellen eine multikultu-

relle (Cox Jr. 1993: 229) Organisation zu machen.   

 

Insbesondere beim letztgenannten Ansatz geht es einerseits um die Entwicklung der Diversi-

tykompetenz der MitarbeiterInnen (die Führungskräfte eingeschlossen), d.h. die Fähigkeit der 

Belegschaft, mit Verschiedenheit so umzugehen, dass innerhalb des Unternehmens Synergie-

                                                 
13 Diese sind allerdings nur insoweit von Bedeutung, wie ein Zusammenhang zwischen ihnen und der Arbeits-
leistung besteht - s. heißt es z.B. bei Hays-Thomas (2004: 12), zitiert nach Becker (2006: 8):  
Diversity = „differences among people that are likely to affect their acceptance, work performance, satisfaction, 
or progress in an organisation“. 
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effekte entstehen und im Außenkontakt zum jeweiligen Markt gute Beziehungen zu KundIn-

nen und GeschäftspartnerInnen entstehen. Andererseits geht es um die Veränderung der Or-

ganisationsstrukturen dergestalt, dass zum einen die im Unternehmen geltenden Werte14, 

Maßstäbe, Kriterien für Leistung und Positionierung in der Hierarchie etc. (Unternehmenskul-

tur) einer diversitären Belegschaft gerecht werden und zum anderen die Fähigkeit zu einer 

auch strukturell adäquaten Reaktion auf Anforderungen des - diversitären - Marktes ausgebil-

det wird (s. auch Anderson 2003: 263).  

Für die Evaluation der im Rahmen dieses DiM-Ansatzes erreichten Ergebnisse bietet es sich 

an, drei Felder zu unterscheiden, in denen sich der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens 

realisiert und in denen Diversity-Kompetenz eine entscheidende Rolle spielt (Schenk 2006):  

• Binnensituation des Unternehmens:  

Diese unterteilt sich in den Bereich der MitarbeiterInnen und in den der Struktur des Un-

ternehmens  

Ein erfolgreiches DiM sollte auf der Ebene der MitarbeiterInnen kreative Potentiale frei-

setzen, volles Engagement ermöglichen und eine zielgruppengerechte15 work-life-balance 

beinhalten und das Unternehmen für high potentials attraktiv machen, also eine Besten-

auswahl ermöglichen.  

Bei der Veränderung der Unternehmensstruktur geht es u.a. darum, die Unternehmenskul-

tur (Werte, Kriterien für Aufstieg, Verhaltensmaßstäbe etc.) so zu verändern, dass sie nicht 

ausgrenzend, sondern inkludierend wirkt und einen proaktiven Umgang mit diversitären 

Märkten ermöglicht.  

• Außenbeziehungen des Unternehmens: 

Diese umfassen die KonsumentInnen der Produkte, die GeschäftspartnerInnen und Inves-

torInnen sowie die Gruppe der politischen EntscheidungsträgerInnen. Erstere können auf 

Grund eines „empathischen“ Marktverständnisses des Unternehmens ein nachfrageadä-

quates Produktangebot erwarten, sehen sich ggf. durch die Zusammensetzung der Beleg-

schaft repräsentiert oder sehen Diversität als ethischen Wert und interessieren sich u.U. 

                                                 
14 So wird z. B. in der deutschen Unternehmenskultur die Anwesenheit am Arbeitsplatz hoch bewertet, während 
in anderen Unternehmenskulturen eher Wert auf die Aufgabenerfüllung gelegt wird.  
15 Zielgruppe kann hier eine kulturell oder religiös definierte sein, aber auch Menschen bezeichnen, deren Le-
benssituation gemeinsame Interessen hervorbringt (z.B. Eltern - unabhängig vom Geschlecht oder der sexuellen 
Orientierung oder von der Zahl der das Kind Betreuenden). Eine den Erwartungen entsprechende work-life-
balance sieht demzufolge für Eltern anders aus als beispielsweise für Muslime, für workaholics anders als für die 
übrigen.  
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aus diesen Gründen in besonderer Weise für die Erzeugnisse des Unternehmens. Ähnli-

ches gilt für GeschäftspartnerInnen und EntscheiderInnen im politischen Bereich.   

• Von entscheidender Bedeutung ist zusätzlich die Beachtung der im jeweiligen Markt ge l-

tenden Rechtslage, die über das geschriebene Recht - soweit vorhanden - hinaus ein Ver-

ständnis der Rechtskultur und der jeweils herrschenden Sitten und Gebräuche erfordert, 

und der Sanktionen für Regelverletzungen. Dies spart Kosten und sichert das Image des 

Unternehmens.16  

Diese Punkte sind in der Anlage (S. 20) tabellarisch zusammengestellt.  

Die Erfolgsmessung im Zusammenhang mit einem DiM-Prozess, der sich am learning-and-

effectiveness Paradigma orientiert, ist also an eine Vielzahl von Indikatoren gebunden und hat 

eine eher langfristige Perspektive. Über die Nutzung des DiM-Konzepts nur auf Grund der 

Erwartung kurzfristiger Gewinnzuwächse entscheiden zu wollen, zeugt von einer grundsätzli-

chen Verkennung der Intentionen des DiM-Ansatzes.  

Es ist ohnehin fraglich, ob sich der durch DiM bewirkte ökonomische Nutzen objektivierbar 

ist, da zum einen ein Vergleich der Unternehmensperformance mit/ohne DiM nicht vorge-

nommen werden kann und zum anderen die Marktposition eines Unternehmens von einer 

Vielzahl interner und externer Faktoren abhängt. Ich bin der Auffassung, dass deshalb an die 

Stelle einer gewinnorientierten Sichtweise eine auf die Problemlösungspotentiale des DiM-

Ansatzes gerichtete treten sollte. Der Nutzen einer Implementierung von DiM ist ohnehin 

plausibel. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass weshalb inzwischen der Anteil der 

Fortune-500-Unternehmen, die DiM betreiben, bei 90% liegt (Vedder 2003: 22), obgleich es 

belastbare Aussagen über die Effekte von DiM bislang nicht gibt (s. auch Aretz 2006: 65).  

Auch wenn der ökonomische Nutzeffekt von DiM nicht unmittelbar messbar ist, sind es doch 

ausschließlich ökonomische Motive, sich mit diesem Ansatz zu befassen. Von daher gibt es - 

ebenso wie im gerechtigkeitsorientierten Zugang zu DiM - auch im rein utilitaristischen Zu-

gang keinen Anlass, die Aspekte zur Beschreibung personaler Vielfalt unterschiedlich zu 

wichten; sie stehen grundsätzlich gleichrangig nebeneinander. Jedoch werden sich im jeweili-

gen Verständnis von diversity die zu lösenden Aufgaben abbilden (müssen) und von daher ist 

es z.B. nachvollziehbar, dass in den USA auf Grund der Zusammensetzung der Bevölkerung 

                                                 
16 Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die Bereitschaft zur Rechtstreue sehr von der Härte der Sanktionen und 
der Zuverlässigkeit ihres Eintretens abhängt.  
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und der Stärke der Bürgerrechtsbewegung der Afro-AmerikanerInnen die Aspekte „Rasse“ 

und kultureller Hintergrund eine deutlichere Rolle spielen als andere. Die Kategorie Ge-

schlecht hat hingegen - zumindest im Bereich der Wirtschaft - keinen vergleichbaren Stellen-

wert erlangt17. Vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass sich für die vereinzelt 

im deutschsprachigen Raum aufgestellte Behauptung, Gender Mainstreaming sei in unmittel-

barem Zusammenhang mit DiM entstanden, im Rahmen des utilitaristisch begründeten DiM 

keine Belege finden lassen.  

Auch ist Gender Mainstreaming im Unterschied zum utilitaristisch motivierten DiM bislang 

vorrangig als Konzept zur Steigerung der Gender-Kompetenz auf personeller Ebene (Gender-

Trainings) und kaum im Kontext von Ansätzen zur Organisationsentwicklung diskutiert und 

praktiziert worden (vergl. Stiegler 2000, s. auch die Regelungen des Bundesgleichstellungs-

gesetzes18). Auch von daher ist die Annahme, Gender Mainstreaming sei aus DiM hervorge-

gangen oder DiM wäre aus Gender Mainstreaming heraus entwickelt worden, nicht nachvoll-

ziehbar.  

 

Zusammenfassung 

In der utilitaristischen Sichtweise - der zweiten Strömung innerhalb der DiM-Praxis - geht es 

um die ökonomische Verwertung von personeller Vielfalt. Auf gleichstellungspolitische oder 

sonstige ethische Begründungen wird nicht Bezug genommen, es sei denn, sie dienen der 

Imagepflege oder Marketingzwecken und sind für das Unternehmen anderweitig ökonomisch 

von Vorteil.  

Es lassen sich verschiedene DiM-Ansätze unterscheiden (Thomas/Ely 1996). Das Spektrum 

reicht von der bloßen Gleichbehandlung bei der Begründung von Beschäftigungsverhältnissen 

unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Minderheitengruppe und vom Geschlecht (ähnlich 

Equal Employment Opportunity) bis zu komplex angelegten Personal- und Organisationsent-

wicklungsverfahren.    

 

                                                 
17 Den Gründen hierfür nachzugehen, würde den durch das Thema gesetzten Rahmen überschreiten.  
18 Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bun-
des - BGleiG.  
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3. Forschungsfragen   

Im Unterschied zur Situation in den USA ist die Akzeptanz von DiM in Deutschland (noch) 

gering. Angesichts der Plausibilität des Nutzens ergibt sich zum einen die Frage nach den 

Gründen hierfür und zum anderen die Frage danach, was aus den in den USA gemachten Er-

fahrungen für die hiesigen Bemühungen um die Verbreitung des DiM-Konzepts zu lernen ist. 

Es scheint der Schluss gerechtfertigt, dass Diskriminierungsverbote zum einen unmittelbar 

sehr wirksam sein können, sofern die Sanktionen stark genug sind und zuverlässig eintreten, 

und zum anderen - längerfristig - einen mentalen Wandel bewirken insofern, als sie den Ge-

danken der Gleichbehandlung selbstverständlich werden lassen. Dem deutschen Rechtssystem 

ist allerdings der Gedanke der Generalprävention, dem im Rechtssystem der USA eine große 

Bedeutung zugemessen wird, eher fremd - entscheidend für das Strafmaß ist der individuell 

entstandene Schaden. Gleichwohl sollte über die Einführung eines sog. Strafschadensersatzes, 

welcher über den Ersatz des verursachten Schaden hinausgeht und eine Sanktionskomponente 

für die Rechtsverletzung enthält, oder andere Möglichkeiten, Diskriminierung teuer zu ma-

chen, nachgedacht werden. Vorschläge und Überlegungen hierzu, die versuchen, die deutsche 

Rechtstradition und das gewünschte Ziel in Einklang zu bringen gibt es - auch angeregt durch 

Impulse aus dem europäischen Recht - bereits (Benecke/Kern 2005)19. Dies könnte auch im 

Zusammenhang mit der Antidiskriminierungsgesetzgebung Bedeutung erlangen. Hierzu wäre 

weitere rechtswissenschaftliche Arbeit notwendig.  

In Deutschland wird auf der Grundlage des 1997 durch den Amsterdamer Vertrag geänderten 

Vertrages über die Europäische Gemeinschaft (EGV) Gender Mainstreaming im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung umgesetzt. Hier stellt sich die Frage, ob der Aspekt Gender nicht 

durch weitere ergänzt werden sollte. Eine solche Erweiterung könnte sich insbesondere auf 

den Bericht der ExpertInnengruppe des Europarates für die Gleichstellung zwischen Frauen 

und Männern von 1998 (Council of Europe 2004: 9, 15) und auf die EU-Kampagne „For Di-

versity. Against Discrimination“ 20 zur Bekämpfung jeglicher Form der Benachteilung von 

Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, Behinderung oder ihrer sexuellen 

Orientierung stützen. Hierzu wäre allerdings das Verhältnis zwischen Gender Mainstreaming 

und DiM zu klären. Die Frage ist, welche Strategie besser geeignet ist, die Probleme in der 

Praxis (sowohl profitorientierter als auch nicht profitorientierter Organisationen) zu lösen - 

                                                 
19 Die Autorinnen schlagen eine Kombination von Schadensersatz zugunsten der geschädigten Person und Buß-
geld zugunsten der Allgemeinheit vor. Dies würde auch der Tatsache gerecht werden, dass Diskriminierung 
gesellschaftsschädlich ist. 
20  www.stop-discrimination.info/1222.0.html  
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diejenige, die auf die Verstärkung des Aspekts Gender im Rahmen des DiM setzt oder jene, 

die auf die Diversifizierung von Gender abzielt.  

Die Tatsache, dass im Bereich der Wirtschaft ausschließlich die zu erwartenden ökonomische 

Vorteile darüber entscheiden, ob eine Maßnahme durchgeführt wird oder nicht, bedeutet 

zugleich, dass jegliche allein moralisch gestützte Argumentation zugunsten dieser oder jener 

Aktivität ihren Zweck verfehlen wird - es sei denn, die öffentliche Meinung erwartet genau 

diese Aktivität und es droht ein Imageschaden, wenn das Unternehmen nicht in der verlangten 

Weise tätig wird. Von Anfang an erfolgversprechender ist es, Forderungen an Unternehmen 

mit der Darstellung des dann eintretenden betriebswirtschaftlich relevanten Nutzens zu ver-

knüpfen.21 Die Frage ist jedoch, weshalb insbesondere Unternehmen in Deutschland aus dem 

nachgewiesenen Nutzen, der mit einem höheren Frauenanteil - insbesondere im Top- Ma-

nagement - verbundenen ist (Catalyst 2004:2; zitiert nach Bendl 2004: 45), kaum Konsequen-

zen ziehen. Hier wären den geschlechtlich konnotierten Rollenbildern, Vorurteilen und Denk-

blockaden bei Führungskräften nachzugehen, die zwischen diesen und den aktuellen gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen existierenden Bezüge aufzudecken und Schlussfolgerungen 

zu ziehen. Es darf bezweifelt werden, dass die Forderung nach einem Gleichstellungsgesetz 

für die Privatwirtschaft Sinn macht, zumindest solange die Vorschriften nicht mit fühlbaren 

Sanktionen verknüpft werden (können) - was, wie bereits erwähnt - in Deutschland noch auf 

Schwierigkeiten stößt.  

Eine weitere interessante Frage ist, wie groß bei den drei DiM-Ansätzen nach Thomas/Ely 

(1996) jeweils die Gefahr ist, überkommene Stereotypisierungen zu perpetuieren und wie ggf. 

damit umzugehen ist. Auch wäre eine Antwort auf die Frage interessant, ob sich die Wahr-

scheinlichkeit der Reifizierung im gerechtigkeitsorientierten Zugang zu DiM von der im utili-

taristischen Zugang unterscheidet oder ob dafür nicht vielmehr entscheidend ist, welche r der 

drei DiM-Ansätze nach Thomas/Ely 1996 gewählt wurde. Meine These wäre in diesem Zu-

sammenhang, dass in der komplexen Variante des DiM (learning-and-effectivenes Paradig-

ma) die Gefahr der Reifizierung am geringsten ist, da sonst der Anspruch dieses Ansatzes  

                                                 
21 Verzicht auf moralische Argumentation gegenüber Unternehmen ist selbst Diversity Management - moralische 
Forderungen (s. z.B. Bendl 2004: 45) zeugen nicht nur von mangelnder Kenntnis der Antriebe des kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems, sondern auch von einem begrenzten Diversity-Verständnis. .   
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nicht eingelöst werden könnte.22 Der Literatur ist zu entnehmen, dass der überaus anspruchs-

volle learning-and-effectivenes-Ansatz von einigen Wirtschaftsunternehmen, jedoch kaum 

von öffentlichen Verwaltungen, Non-Profit-Institutionen oder Nichtregierungsorganisationen 

umgesetzt wird. Dies mag daran liegen, dass Unternehmen in geringerem Maße an traditione l-

le Normsetzungen gebunden sind, als Organisationen, die in enger Verknüpfung mit der Zivil-

gesellschaft agieren. 23   

In der Literatur zu DiM überwiegen die wirtschaftswissenschaftlich orientierten Abhandlun-

gen zahlenmäßig deutlich. Es wäre der Frage nachzugehen, ob aus diesem Ansatz nicht Im-

pulse zu gewinnen wären für den außerwirtscha ftlichen Anwendungsbereich, in dem bislang 

ordnungspolitische Herangehensweisen dominieren.   

Ob DiM den von diesem Ansatz selbst gesetzten Erwartungen gerecht werden kann, wird sich 

auch mit der Beantwortung dieser Fragen entscheiden.  

 

                                                 
22 Alle rdings wird in der unternehmerischen Praxis eine Mischform aus der Benutzung von gruppenbezogenen 
Stereotypisierungen und der völligen Abstraktion davon nötig sein. Innerhalb des Unternehmens muss die Aner-
kennung von Vielfalt - unabhängig von eventuellen oder unterstellten identitären Gruppenzugehörigkeiten - mit 
der Erkennbarkeit identitärer Gruppen als Teil der Belegschaft verbunden werden. Letzteres ist unverzichtbar, 
wenn das Unternehmen Menschen erreichen will, in deren Identität die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe religiöser, ethnischer oder kultureller Art eine konstitutive Rolle spielt. Aus den gleichen Gründen ist 
Marketing ganz ohne Bezug auf Identitäten kaum möglich. 
23 Während z.B. Homosexuelle noch immer mit Ablehnung und Ausgrenzung rechnen müssen, haben Firmen im 
Regelfall kein Problem damit. Auch die Abschaffung des Nachtarbeitsverbots für Frauen fiel den Unternehmen 
leichter als der institutionalisierten Allgemeinheit.  
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Christian Schenk:      Argumentations- und Evaluations leitfaden für DiM   (Stand: 10.08.2006) 

 

Binnensituation des Unternehmens (BS)   Außenbeziehungen des Unternehmens (AB) Rechtlage (RL) 
MitarbeiterInnen (MA) 
Interne Wirkung (Arbeitsklima): 
- Kreativität durch Vielfalt in der Zusammen-

setzung der Belegschaft; neue Produkte 
- Diskriminierungsfreiheit als Voraussetzung 

für volles Engagement; kein Energieverlust 
durch Außenseiterrolle 

- zielgruppengerechte Work Life Balance (für 
Eltern anders als für Moslems etc.) 

Indikatoren:  
MA-Zufriedenheit, niedrige Fluktuation, ge-
ringer Krankenstand 
 
Externe Wirkung: 
- Produktangebot: 
  KundInnenbedürfnisse und -wünsche 
- Attraktivität des Unternehmens für potentiel-
le  
  MitarbeiterInnen (Image, Ruf) 
Indikatoren: 
Nachfrage hochqualifizierter Leute nach Ar-
beitsplätzen  
 
Struktur  
Unternehmen ist eine „multikulturelle“ Orga-
nisation und in der Lage, auf interne (MA) und 
äußere Diversität (Markt) zu reagieren.  
 
Mögliche Nachteile: 
Reibungsverluste und Spannungen durch „zu 
viel“ Diversity 

KonsumentInnen: 
- marktgerechtes Produktangebot durch Innova-

tion auf Grund von MA-Vielfalt 
- Bindung von KundInnen an das Unternehmen, 

weil sie sich durch die Zusammensetzung der 
Belegschaft repräsentiert fühlen 

- Ansprache von KundInnen, für die ethisches 
Wirtschaften kaufentscheidend ist 

Indikatoren: 
Nachfrage, Absatz, Umsatz, Kundentreue, 
Image, Ruf 
 
InvestorInnen/GeschäftspartnerInnen: 
für die ethische Kriterien ausschlaggebend sind 
bei Entscheidungen über Beteiligungen 
Indikatoren: 
Nachfrage nach Beteiligungen und Kooperatio-
nen 
 
Politische EntscheidungsträgerInnen: 
Wirtschaftsförderung, Modellprojekte etc. 
(Lobbyarbeit erforderlich)  
Indikatoren: 
Erhalt öffentlicher Mittel, Zuschlag in Konkur-
renzsituationen bei Vergabeverfahren 
 
 
 
 
Mögliche Nachteile: 
Abschreckung „konservativer“ KundInnen 
durch „zu viel“ Diversity (Markt beachten!) 

Beachtung der Rechtslage spart Kosten und 
sichert das Image  
 
Proaktiver Umgang mit zu erwartenden 
Rechtsänderungen (Bsp.: ADG in Deutsch-
land), Verständnis der jeweiligen Rechtskultur 
und Kenntnis der Sitten und Gebräuche ver-
schaffen dem Unternehmen u.U. einen Wett-
bewerbsvorteil  
 

Indikatoren: 
Zahl und Kosten der Rechtsstreitigkeiten (Ar-
beitsrecht, Urheberrecht, internationale Han-
delsabkommen etc.), Image, Ruf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Nachteile: 
keine  
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